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BGBl. Nr. 233/1951 

§/Artikel/Anlage 

§ 13 

Inkrafttretensdatum 

10.11.1951 

Außerkrafttretensdatum 

31.12.1987 

Text 

  § 13. Wenn ein Verein über seine Wirksamkeit Rechenschafts- oder Geschäftsberichte oder andere derartige 
Nachweise an seine Mitglieder verteilt, so sind sie der im § 12 bezeichneten Behörde in drei Exemplaren zu 
überreichen. Die Behörde kann den Verein hiezu verhalten. (VVG. 1950, BGBl. Nr. 172/1950, §§ 5 und 7.) 


